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746/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.07.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.07.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Änderung des Einkommensteuergesetz 1988  
Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Die TGÜ bezieht sich auf die 
Rechtslage zum Stichtag der Einbringung, vgl. aber 
letzte Änderungen (z.B. BGBl. I Nr. 3/2021, 
kundgemacht am 7.1.2021).  

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 54/2020, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 67 Abs. 2 entfällt der letzte Satz.  

(2) Das Jahressechstel beträgt ein Sechstel der 
bereits zugeflossenen, auf das Kalenderjahr 
umgerechneten laufenden Bezüge. Soweit die sonstigen 
Bezüge gemäß Abs. 1 mehr als das Jahressechstel oder 
nach Abzug der in Abs. 12 genannten Beträge mehr als 
83 333 Euro betragen, sind diese übersteigenden Bezüge 
im Auszahlungsmonat nach Abs. 10 zu besteuern. Bei 
der Berechnung des Jahressechstels ist jener laufende 
Bezug, der zusammen mit dem sonstigen Bezug 
ausgezahlt wird, bereits zu berücksichtigen. Wird ein 
sonstiger Bezug in einem Kalenderjahr vor Fälligkeit des 
ersten laufenden Bezuges ausgezahlt, ist dieser erste 
laufende Bezug in seiner voraussichtlichen Höhe auf das 
Kalenderjahr umzurechnen. Steuerfreie laufende Bezüge 

 (2) Das Jahressechstel beträgt ein Sechstel der 
bereits zugeflossenen, auf das Kalenderjahr 
umgerechneten laufenden Bezüge. Soweit die sonstigen 
Bezüge gemäß Abs. 1 mehr als das Jahressechstel oder 
nach Abzug der in Abs. 12 genannten Beträge mehr als 
83 333 Euro betragen, sind diese übersteigenden Bezüge 
im Auszahlungsmonat nach Abs. 10 zu besteuern. Bei 
der Berechnung des Jahressechstels ist jener laufende 
Bezug, der zusammen mit dem sonstigen Bezug 
ausgezahlt wird, bereits zu berücksichtigen. Wird ein 
sonstiger Bezug in einem Kalenderjahr vor Fälligkeit des 
ersten laufenden Bezuges ausgezahlt, ist dieser erste 
laufende Bezug in seiner voraussichtlichen Höhe auf das 
Kalenderjahr umzurechnen. Steuerfreie laufende Bezüge 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.07.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.07.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
gemäß § 3, ausgenommen laufende Einkünfte gemäß § 3 
Abs. 1 Z 10, 11 und 15 lit. a, erhöhen nicht das 
Jahressechstel, steuerfreie sonstige Bezüge gemäß § 3, 
ausgenommen sonstige Einkünfte gemäß § 3 Abs. 1 Z 10 
und 11, werden auf das Jahressechstel nicht angerechnet. 
Ausgenommen in Fällen von Elternkarenz darf der 
Arbeitgeber in einem Kalenderjahr nicht mehr als ein 
Sechstel der im Kalenderjahr zugeflossenen laufenden 
Bezüge als sonstige Bezüge mit den festen Steuersätzen 
gemäß Abs. 1 besteuern (§ 77 Abs. 4a). 

 

gemäß § 3, ausgenommen laufende Einkünfte gemäß § 3 
Abs. 1 Z 10, 11 und 15 lit. a, erhöhen nicht das 
Jahressechstel, steuerfreie sonstige Bezüge gemäß § 3, 
ausgenommen sonstige Einkünfte gemäß § 3 Abs. 1 Z 10 
und 11, werden auf das Jahressechstel nicht angerechnet. 
Ausgenommen in Fällen von Elternkarenz darf der 
Arbeitgeber in einem Kalenderjahr nicht mehr als ein 
Sechstel der im Kalenderjahr zugeflossenen laufenden 
Bezüge als sonstige Bezüge mit den festen Steuersätzen 
gemäß Abs. 1 besteuern (§ 77 Abs. 4a). 

 

 2. In § 77 Abs. 3 entfällt die Wortfolge „ , abgesehen von 
Fällen gemäß Abs. 4a,“ 

 

(3) Der Arbeitgeber kann im laufenden 
Kalenderjahr von den zum laufenden Tarif zu 
versteuernden Bezügen durch Aufrollen der vergangenen 
Lohnzahlungszeiträume die Lohnsteuer neu berechnen. 
Umfaßt die Aufrollung die Bezüge des Monats 
Dezember, können dabei vom Arbeitnehmer entrichtete 
Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft bei 
Berufsverbänden gemäß § 16 Abs. 1 Z 3 lit. b 
berücksichtigt werden, wenn 

 – der Arbeitnehmer im Kalenderjahr ständig von 
diesem Arbeitgeber Arbeitslohn (§ 25) erhalten 
hat, 

 – der Arbeitgeber keine Freibeträge auf Grund 
einer Mitteilung im Sinne des § 63 
berücksichtigt hat und 

 – dem Arbeitgeber die entsprechenden Belege 
vorgelegt werden. Eine Neuberechnung der 
Lohnsteuer ist, abgesehen von Fällen gemäß 
Abs. 4a, nicht mehr zulässig, wenn im laufenden 
Kalenderjahr an den Arbeitnehmer Krankengeld 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
ausbezahlt wird. 

 (3) Der Arbeitgeber kann im laufenden 
Kalenderjahr von den zum laufenden Tarif zu 
versteuernden Bezügen durch Aufrollen der vergangenen 
Lohnzahlungszeiträume die Lohnsteuer neu berechnen. 
Umfaßt die Aufrollung die Bezüge des Monats 
Dezember, können dabei vom Arbeitnehmer entrichtete 
Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft bei 
Berufsverbänden gemäß § 16 Abs. 1 Z 3 lit. b 
berücksichtigt werden, wenn 

 – der Arbeitnehmer im Kalenderjahr ständig von 
diesem Arbeitgeber Arbeitslohn (§ 25) erhalten 
hat, 

 – der Arbeitgeber keine Freibeträge auf Grund 
einer Mitteilung im Sinne des § 63 
berücksichtigt hat und 

 – dem Arbeitgeber die entsprechenden Belege 
vorgelegt werden. Eine Neuberechnung der 
Lohnsteuer ist, abgesehen von Fällen gemäß 
Abs. 4a, nicht mehr zulässig, wenn im laufenden 
Kalenderjahr an den Arbeitnehmer Krankengeld 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
ausbezahlt wird. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.07.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.07.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 3. In § 77 entfällt der Abs. 4a.  

(4a) Wurde im laufenden Kalenderjahr insgesamt 
mehr als ein Sechstel der zugeflossenen laufenden 
Bezüge mit den festen Steuersätzen gemäß § 67 Abs. 1 
versteuert hat der Arbeitgeber bei Auszahlung des letzten 
laufenden Bezuges im Kalenderjahr die übersteigenden 
Beträge durch Aufrollen nach § 67 Abs. 10 zu 
versteuern; dies gilt nicht in Fällen von Elternkarenz. 

 

 (4a) Wurde im laufenden Kalenderjahr insgesamt 
mehr als ein Sechstel der zugeflossenen laufenden 
Bezüge mit den festen Steuersätzen gemäß § 67 Abs. 1 
versteuert hat der Arbeitgeber bei Auszahlung des letzten 
laufenden Bezuges im Kalenderjahr die übersteigenden 
Beträge durch Aufrollen nach § 67 Abs. 10 zu 
versteuern; dies gilt nicht in Fällen von Elternkarenz. 

 

Hinweis der ParlDion: Falsche Nummerierung der 
NovAo (richtig: „4.“); unklare Änderungsvorschläge 
bzw. unklarer Zusammenhang mit Folge-NovAo 
(„Ziffer 5 (neu)“ existiert formal nicht); in § 124b 
EStG 1988 gab es zum Stichtag der Einbringung keine 
Z 347; Änderungen in neu einzufügender Z 355 müssten 
direkt im Antragstext enthalten sein (vgl. 
hervorgehobene Stelle der Folge-NovAo). 

3. In Ziffer 5 (neu) wird in § 124b in der neuen Z 347 in 
Z 355 umnummeriert und die Wortfolge „§ 33 Abs. 1“ 
durch die Wortfolge „§ 33 Abs. 1, § 67 Abs. 2 und § 77“ 
ersetzt. 

 

Hinweis der ParlDion: Vgl. vorige NovAo, falsche 
Nummerierung der NovAo („5.“)?! In der NovAo fehlt 
die Paragraphenbezeichnung – vermutlich „§ 124b“. 

4. Nach Z 354 werden folgende Z 355 und 356 angefügt:  

§ 124b. 

 1. … 
 § 124b. 

 1. … 

  „355. § 33 Abs. 1, § 67 Abs. 2 und § 77 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020, ist 
erstmalig anzuwenden, wenn 

 355. § 33 Abs. 1, § 67 Abs. 2 und § 77 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2020, ist erstmalig anzuwenden, wenn 

  - die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2020, 

 - die Einkommensteuer veranlagt wird, bei 
der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2020, 

  - die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch 
Abzug eingehoben oder durch Veranlagung 
festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, 
die nach dem 31. Dezember 2019 enden. 

 - die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch 
Abzug eingehoben oder durch 
Veranlagung festgesetzt wird, für 
Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 2019 enden. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.07.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.07.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

  356. In Fällen der Kurzarbeit gem. § 37b und § 37c 
AMSG ist für das Veranlagungsjahr 2020 die 
Berechnung des Jahressechstels der der 
Kurzarbeit zu Grunde liegende bisherige 
monatliche laufende Bezug bei unverringerter 
Normalarbeitszeit zugrunde zu legen.“ 

 356. In Fällen der Kurzarbeit gem. § 37b und 
§ 37c AMSG ist für das 
Veranlagungsjahr 2020 die Berechnung des 
Jahressechstels der der Kurzarbeit zu 
Grunde liegende bisherige monatliche 
laufende Bezug bei unverringerter 
Normalarbeitszeit zugrunde zu legen. 
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